
Der Auskunftsanspruch in der Praxis
Ein Leitfaden für Beschäftigte

Nicht wenige Unternehmen haben längst neutrale und faire Ver-
gütungssysteme geschaffen, geben auf Wunsch gern Auskunft 
über Entgeltstrukturen und -kriterien oder bieten ihren Mitarbei-
tenden von sich aus einen Gehaltsvergleich per Knopfdruck an. In 
anderen Unternehmen suchen die Mitarbeitenden vergeblich das 
Gespräch. Wenn Sie schon länger den Verdacht haben, schlechter 
bezahlt zu werden als Kollegen, die eine gleiche oder gleichwer-

tige Tätigkeit ausüben, können Sie ab sofort herausfinden, ob das 
stimmt: Seit dem 6. Januar 2018 gilt nach dem Entgelttransparenz-
gesetz ein individueller Auskunftsanspruch über die Kriterien und 
Verfahren der Entgeltfindung und über die Höhe der Gehälter. 
Finden Sie mit unserem Leitfaden für Beschäftigte heraus, ob Sie 
einen Auskunftsanspruch haben und wie Sie diesen wahrnehmen 
können.

Gleich und gleichwertig: was ist der 
Unterschied?
•  gleiche Arbeit liegt vor, „wenn weibliche 
und männliche Beschäftigte eine identische 
oder gleichartige Tätigkeit ausführen – egal 
ob nacheinander am selben Arbeitsplatz oder 
an verschiedenen Arbeitsplätzen.“
•  Gleichwertige Arbeit „beschreibt Tätig-
keiten, die zwar inhaltlich verschieden sind, 
aber in der Summe die gleichen Anforderun-
gen und Belastungen mit sich bringen.“ 

Wie viele Personen arbeiten in 
Ihrem Betrieb?

In der Regel weniger als 200 
Beschäftigte

In der Regel mehr als 200 
Beschäftigte

Sie haben (derzeit) keinen Aus-
kunftsanspruch.

Sie haben einen Auskunfts-
anspruch.

Sie können Ihren Antrag frei formulieren oder  
Musterformulare beim Bundesministerium für  
Familie, Senioren, Frauen und Jugend herunterla-
den: www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/
das-neue-entgelttransparenzgesetz--mehr- 
chancen-fuer-beschaeftigte/118152

Benennen Sie eine möglichst konkrete gleiche 
oder gleichwertige Tätigkeit, mit der Ihre 
Tätigkeit verglichen werden kann. Wählen Sie 
aus, über welche zwei zusätzlichen Entgelt-
bestandteile neben dem Grundgehalt Sie 
Auskunft erhalten möchten, z.B. Boni oder 
Erschwerniszulagen. 

Reichen Sie Ihr Gesuch in 
Textform (!) direkt bei Ihrem 
Arbeitgeber ein, z.B. bei Ihrer 
Personalabteilung: Als Brief, 
Fax oder per E-Mail.

Reichen Sie Ihr Gesuch beim Be- 
triebsrat in Textform (!) ein: Als Brief, 
Fax oder per E-Mail. 

Haben Sie innerhalb von 
drei Monaten eine Antwort 
erhalten? 

Ja

Ja

Prüfen Sie die Auskunft, die Sie erhalten haben:
Legt die Auskunft detailliert die Kriterien und 
Verfahren der Entgeltfindung für die eigene und 
die erfragte Vergleichstätigkeit dar? Bei Entgeltbe-
standteilen, die aufgrund eines Tarifvertrages oder 
Gesetzes gezahlt werden, reicht es, wenn die tarif-
vertragliche bzw. gesetzliche Regelung genannt 
wird und wo diese eingesehen werden kann.

Prüfen Sie die Auskunft, die Sie erhalten haben: Legt die Auskunft detailliert 
die Kriterien und Verfahren der Entgeltfindung für die eigene und die erfragte 
Vergleichstätigkeit dar? Wurde die Gleichwertigkeit geprüft oder nachvoll-
ziehbar begründet, weshalb sich die Antwort auf eine andere, gleichwertige 
Tätigkeit bezieht? Enthält es ein Vergleichsentgelt für die Vergleichstätigkeit in 
Hinblick auf das durchschnittliche Bruttomonatsentgelt und zusätzlich für zwei 
erfragbare Entgeltbestandteile? Ist angegeben, inwiefern die Vergleichstätig-
keit überwiegend von einem Geschlecht ausgeübt wird? Wurde der statistische 
Median in der Vergleichsgruppe aus allen, mindestens jedoch 6 Beschäftigten 
des jeweils anderen Geschlechts ermittelt?

JaNein

Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten, 
dem Betriebsrat, der Personalabteilung oder dem 
oder der Gleichstellungsbeauftragten! Erfüllt der 
Arbeitgeber die Auskunftspflicht nicht, muss er im 
Streitfall beweisen, dass kein Verstoß gegen das 
Entgeltgleichheitsgesetz vorliegt.

Prüfen Sie, an wen Sie Ihr Auskunfts-
gesuch richten müssen: Gibt es in  
Ihrem Betrieb einen Betriebsrat?

Ja Nein

NeinJa

Übernimmt der Betriebsrat die 
Beantwortung der Auskunfts-
gesuche?

Soweit, so gut: Sie haben es geschafft, Ihr 
Auskunftsgesuch einzureichen. Nun heißt es 
warten. Arbeiten Sie in einem tarifgebunde-
nen oder anwendenden Betrieb? 

Ja, der Arbeitgebende ist  
an einen Tarifvertrag gebun-
den oder wendet ihn an.

Nein, der Arbeitgebende 
ist an keinen Tarifvertrag 
gebunden oder wendet 
ihn an.

Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Vorgesetz-
ten, dem Betriebsrat, der Personalabteilung 
oder dem oder der Gleichstellungsbeauftragten 
und verlangen Sie eine Gehaltserhöhung. Sollte 
das nicht fruchten, suchen Sie sich juristische 
Unterstützung. 

Nein, es ist gleich hoch 
oder höher als der 
Median. 

Ja, ich verdiene weniger als 
meine Kollegen.

Alles deutet darauf hin, 
dass Sie mit Ihrem Gehalt 
zufrieden sein können.

Ist Ihr Gehalt niedriger als der 
Median? 

 #StelldieFrage
#letsask

Übrigens: Sollten Sie später wieder einmal den Verdacht haben, dass 
es in Sachen Lohngerechtigkeit in Ihrem Betrieb nicht mit rechten 
Dingen zugeht, können Sie ab 2021 alle zwei Jahre erneut Auskunft 
verlangen. Falls sich Ihre Tätigkeit grundlegend verändert oder Sie 
den Job wechseln, können Sie schon vor Ablauf dieser Frist erneut 
fragen.

Haben Sie innerhalb von 
drei Monaten eine Antwort 
erhalten? 

Nein

Unser Tipp:
Das Gesetz sieht für diesen Fall zwar keine Frist 
vor. Wir empfehlen, Ihrem Arbeitgebenden aber 
eine Frist zu setzen. Verstreicht auch diese, 
suchen Sie sich juristische Unterstützung, um 
Ihren Auskunftsanspruch durchzusetzen. In einem 
Gerichtsverfahren müsste der Arbeitgebende 
beweisen, dass gleiche und gleichwertige Tätig-
keiten gleich entlohnt wurden.

Nein

Fragen Sie noch einmal nach. 
Sollten Sie keine Auskunft 
erhalten, suchen Sie sich 
juristische Unterstützung.

Ja
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